
Beschluss 

Mitgliederversammlung am 20. März 2024 

TOP 8 Änderungen der Satzung 
 

 

Die Mitgliederversammlung wird gebeten, wie folgt zu beschließen: 

1. Die vom Geschäftsführenden Vorstand gem. anliegender Synopse, die Bestandteil dieser 

Beschlussvorlage ist, vorgeschlagenen Änderungen der Satzung zu 

a. § 4 Ziff. 4: gleichberechtigte Abteilungsleitung 

b. § 6 Ziff. 1: Online Mitgliedsantrag 

c. § 8 Ziff. 3: Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahre 

d. § 14 Ziff. 1: Einladung Mitgliederversammlung 

e. § 17 Ziff. 1 Buchst. b: Zuordnung Finanzen 

f. § 17 Ziff. 1: gleichberechtigter Vorstand 

g. § 17 Ziff. 3: Wählbarkeitsvoraussetzung 

werden nach Beratung in der Mitgliederversammlung beschlossen. 

2. Der Geschäftsführende Vorstand wird beauftragt, die Änderung der Satzung umgehend 
nach der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung dem Registergericht zur Eintra-
gung im Vereinsregister und dem Finanzamt vorzulegen. 

3. Der Geschäftsführende Vorstand wird ermächtigt, etwaige geringfügige Änderungen an 
der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Änderung der Satzung vorzunehmen, 
die aufgrund von Beanstandungen durch das Registergericht oder das Finanzamt erfor-
derlich werden. 

Begründung 

Auf die Anmerkungen zu den jeweiligen Änderungen in beiliegender Synopse wird verwie-

sen. 

Am 8.Januar 2024 hat der Geschäftsführende Vorstand die vorstehenden Änderungen der 

Satzung beschlossen.  

Langen, 11.01.2024 

Anlage: 

Änderung der Satzung – Synopse (Stand: 11.01.2024) 


